Stadt Celle =

CELLE

RESIDENZSTADT

PROTOKOLL

Gemeinsame Sitzung der Ortsrate
Altencelle, Altenhagen/Bostel/Lachtehausen, Blumlage/Altstadt,
Boye, Garl3en, Grol3 Hehlen/Scheuen/Hustedt, Hehlentor,
Klein Hehlen, Neuenhausen, Neustadt/Heese, Vorwerk, Westercelle
und Wietzenbruch

Sitzungstermin:  Montag, 26.05.2025
Sitzungsbeginn: 17:05 Uhr
Sitzungsende: 19:00 Uhr

Ort, Raum: Alte Exerzierhalle, Am Franzdsischen Garten 1, 29221 Celle

Ortsrat Altencelle

anwesend:

Ortsburgermeister Dirk Heindorff
Herr Frederik Hovermann

Frau Annegret Kohlrautz

Frau Jutta Krumbach

Frau Andrea Roselieb

Herr Hans-Werner Schmidtmann
Herr Rainer Taubenheim

Ortsrat Altenhagen/Bostel/Lachtehausen
anwesend:

Ortsburgermeisterin Ute Hinterthir

Herr Wolfgang Gries

Herr Wolfgang Maurer

Herr Henning Meine

Herr JUrgen Papenburg

Frau Juliane Schrader (beratendes Mitglied)

Ortsrat Blumlage/Altstadt

anwesend:

stellv. Ortsbirgermeister Stephan Ohl
Herr Gerald Sommer

Herr Dr. Udo Horstmann (beratendes Mitglied)
Herr JUrgen Rentsch (beratendes Mitglied)
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Ortsrat Boye
anwesend:

Ortsbirgermeister Heiko Gevers
Frau Dr. Iris Barckhausen-Kiesecker
Herr Joachim Schade

Frau Susanne Volkers

Ortsrat Garl3en

anwesend:

Ortsbirgermeister Andreas Reimchen
Herr Reinald Hanke

Herr Carsten Lapusch

Frau Skadi Lichtenstein

Herr Markus Lumann

Herr Dr. Hartmut Wefing

Ortsrat Grol3 Hehlen/Scheuen/Hustedt
anwesend:

Ortsbirgermeister Patrick Brammer
Herr Axel Fuchs

Herr Benno Hintherhir

Frau Ulrike Holz

Herr Bernd Otte

Ortsrat Hehlentor

anwesend:

Ortsbirgermeisterin Marianne Schiano

Frau Sylvia Falkenhagen

Herr Salhattin Kizilyel

Frau Silke Kollster

Herr Dr. Andreas Lechner

Herr Michael Poerschke

Frau Johanna Thomsen

Herr Joachim Falkenhagen (beratendes Mitglied)

Ortsrat Klein Hehlen

anwesend:

Ortsbirgermeisterin Karin Abenhausen
Herr Christian Ceyp

Frau Nina Graap

Herr Gerhard Skradde

Herr Klaus Didschies (beratendes Mitglied)

Ortsrat Neuenhausen

anwesend:

Ortsbirgermeister Dr. Jorg Rodenwaldt
Frau Angelika Cohrs

Frau Uta Flick

Herr Achim Sennhenn-Oetken
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Ortsrat Neustadt/Heese

anwesend:

Ortsburgermeisterin Antoinette Kampfert
Herr Christian Danner

Frau Jutta Haberkorn

Frau Eva Lietzmann

Herr Siegfried Meier

Herr Kai Peters

Ortsrat Vorwerk
anwesend:
Ortsburgermeisterin Iris Fil3
Frau Anneke Hagedorn
Herr J6rg Hanke

Ortsrat Westercelle

anwesend:

Ortsbirgermeisterin Kathrin Flindeling
Frau Heike Hinz

Herr Eckhard Nauditt

Herr Torsten Schoeps (beratendes Mitglied)

Ortsrat Wietzenbruch

anwesend:

Ortsbirgermeister Dr. Walter Jochim
Herr Mustafa Beganovic

Frau Judith Knabe

Frau Gerda Kohnert

Verwaltung
Stadtbauréatin Elena Kuhls

Herr Timo Weichsler

Herr Heiko Ziegenbein

Herr Peter Ackermann

Herr Oliver Siol

Frau Lara Lockhart

Herr David Rischbieter

Frau Iris Thake

Frau Nina Erdmann-Jesnitzer
Frau Simone Briihl

Frau Regina Gaede

Frau Lena Dominke

Frau Melanie Guldenpfennig
Herr Michael Frede (Protokollfiihrung)

Gaste (zu TOP 3): vom Blro Ackers Morese Stadtebau
Frau Morese

Frau Kuczyk

Zuhorer: 10 Personen
Presse: 2 Personen
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Tagesordnung:

TOP 1 Eroffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung des 6ffentlichen Teils

TOP 3 Fortschreibung des Flachennutzungsplanes der Stadt Celle BV/0101/25
- Anhorung der Ortsrate gemafi 8§ 94 NKomVG -

TOP 4 Mitteilungen der Verwaltung
u. a. Vorstellung der Starkregenhinweiskarte der Stadt Celle

Offentlicher Teil:

TOP 1 Ero6ffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

Stadtbauratin Kuhls begrif3t die anwesenden Ortsratsmitglieder, die externen Géste sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Danach schlagt sie vor, Ortsbirgermeister
Heiko Gevers zum Sitzungsleiter zu bestimmen. Dieser Vorschlag wird von den Ortsratsmit-
gliedern einmiitig beflrwortet.

Ortsbirgermeister Gevers eroffnet die Sitzung und fragt die Beschlussfahigkeit der einzelnen
Ortsrate ab. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ortsrate Blumlage/Altstadt, Klein Hehlen, Neuen-
hausen, Vorwerk und Westercelle nicht beschlussfahig.

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

Die vorstehende Tagesordnung wird von den Ortsraten einstimmig bestatigt.

TOP 3 Fortschreibung des Flachennutzungsplanes der Stadt Celle
- Anhdrung der Ortsrate gemaR § 94 NKomVG -

Stadtbauratin Kuhls begriif3t zu diesem Tagesordnungspunkt die beiden Vertreterinnen des
externen Planungsburos Frau Morese und Frau Kuczyk. Weiterhin weist sie darauf hin, dass
man die Ortsrate schon friihzeitig beteiligen méchte, damit deren Anregungen und Sichtweisen
schon in die weiteren Planungen miteinflieBen kdnnen. Nach der heutigen Anhérung héatten
die Ortsrate weiterhin die Mdglichkeit, weitere Vorschlage ins Verfahren einzubringen.

Danach stellen Frau Morese und Frau Kuczyk anhand einer Powerpoint-Prasentation (siehe
Anlage) umfassend den Anlass und das Ziel fur die Fortschreibung des Flachennutzungsplans
der Stadt Celle dar. Zudem werden auch nochmal die Grundziige eines Bauleitplanverfahrens
erlautert.

Fragestellerin: Frau Thomsen (OR Hehlentor)

Frage: Sind die Stellungnahmen der Fraktionen, die im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung
eingereicht wurden, in die heute vorgestellten Planungen schon mit eingeflossen?
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Antwort der Verwaltung: Diese Anregungen werden im weiteren Verfahren eingearbeitet, wenn
alle Vorschlage und Anregungen vorliegen. Dies werde spater in einer Auswertungstabelle
dargestellt. Deshalb gebe es auch noch keinen Erlauterungsbericht.

Frage: Sind bei der Wohnbebauung schon vorhandene Vorgaben (u. a. das Wohnraumversor-
gungskonzept) berticksichtigt worden?

Antwort der Verwaltung: Ja, diese Vorgaben sind in die Planungen mit eingeflossen.

Frage: Wie werden Gewerbeflachen verkehrlich angebunden?

Antwort der Verwaltung: Man sei an die Uberortlichen Verkehrsplanungen gebunden; daran
orientieren sich die weiteren Verkehrsplanungen.

Fragesteller: Herr Sommer (OR Blumlage/Altstadt)

Frage: Welche Auswirkungen hat der Riickbau der Wasserflache an der Aller?

Antwort der Verwaltung: Die in Rede stehende Wasserflache bleibe erhalten; sie werde jedoch
im F-Plan nicht mehr dargestellt.

Frage: Werden die Ortsrate zu einem spateren Zeitpunkt nochmal zu dieser Thematik ange-
hort?

Antwort der Verwaltung: Eine formelle Beteiligung in einer Ortsratssitzung werde nicht mehr
erfolgen. Die Ortsrate kdnnen jedoch bis zur Veroffentlichung und Beteiligung Trager 6ffentli-
cher Belange Vorschlage einbringen.

Ortsratsmitglied Sommer weist anschlie3end darauf hin, dass es an der 77er Stral3e Flachen
gebe, die mit Naphthalin verseucht sein sollen.

Fragestellerin: Frau Hagedorn (OR Vorwerk)
Frage: Im Ortsteil Gro3 Hehlen gebe es in Wohngebieten noch alte gewerblich genutzte Fla-
chen. Besteht hier Bestandsschutz, wenn der alte Betrieb rausgeht? Ist dann noch eine ge-

werbliche Nutzung méglich?

Antwort des Planungsbiros: Nach der Baunutzungsverordnung ist in Wohngebieten nicht sto-
rendes Gewerbe weiterhin moéglich. Dies ist die Beantwortung der unten stehenden Frage 5.

Fragesteller: Herr Ohl (OR Blumlage/Altstadt)

Frage: Der Landkreis Celle sei mit seiner regionalen Raumordnungsplanung noch nicht fertig.
Sollte man dies nicht abwarten, um evtl. Widerspriiche bei den Planungen zu vermeiden?
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Antwort der Verwaltung: Die Stadt Celle habe als Oberzentrum eine hdhere Prioritat als andere
Gemeindeflachen. Der Entwurf des Landkreises von 2017 liege vor und flie3e in die stadti-
schen Planungen mit ein. Man wolle nicht langer warten.

Frage: Diverse Bereiche im Stadtgebiet hatten gar keinen oder veraltete B-Plane. Seien hier
Regelungen Uber sog. Beiplane mdaglich?

Antwort der Verwaltung: Dezidierte Planungen von Einzelaspekten seien Uber einen F-Plan
nicht moglich. Hier gehe es um programmatische Ausrichtungen, an die sich die Verwaltung
halten musse.

Frage: Wo sind im F-Plan Flachen fur Mikrowalder usw. vorgesehen?

Antwort der Verwaltung: Nicht jede Grin-/Waldflache werde im F-Plan dargestellt; dies konne
spéater uber einen B-Plan erfolgen.

Frage: Ist die Wasserflache an der Aller eine Ausgleichsflache?

Antwort der Verwaltung: Die in Rede stehende Flache sei friiher als Bootshafen ausgewiesen
gewesen. Dies Idee sei jedoch nie umgesetzt worden. Der Kompensationszweck bleibe be-
stehen.

Fragestellerin: Frau Schiano (OR Hehlentor)

Frage: Es seien viele Potentialflachen dargestellt worden; derzeit wirde die Unterlagen jedoch
keine detaillierten Erlauterungen dazu enthalten?

Antwort der Verwaltung: Die Planzeichnungen seien vorhanden, textliche Erlauterungen gebe
es derzeit noch nicht.

Fragesteller: Herr Dr. Rodenwaldt (OR Neuenhausen)

Frage: Der Ortsrat habe zu einzelnen Punkten bereits Stellungnahmen abgegeben; er kénne
jedoch nicht nachvollziehen, ob und ggf. wie diese schon berlicksichtigt worden sind?

Antwort der Verwaltung: Es seien u. a. kleinteilige Punkte und Anregungen gewesen, die nicht
in einem F-Plan dargestellt werden. Die Verwaltung kdénne in der ndchsten Ortsratssitzung
dazu berichten.

Fragestellerin: Frau Hinterthir (OR Altenhagen gem. mit Bostel u. Lachtehausen)

Frage: Sind 20 ha neue Wohnbebauung und 18 ha Gewerbeflachen ggf. zu viel fur diesen
Bereich? Wie soll der dorfliche Charakter erhalten bleiben?

Antwort der Verwaltung: Die Potentialflachen stellen eine Méglichkeit dar, kein Muss. Es ist
nicht festgelegt, dass diese auch verwirklicht werden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung kann der dérfliche Charakter in den neuen Gebieten gespiegelt werden.
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Frage: Warum ist der Ortsteil Bostel nicht aufgefihrt worden?

Antwort der Verwaltung: Der dorfliche Charakter bleibe erhalten und Neuausweisungen seien
nicht vorgesehen.

Frage: Wie sieht die verkehrliche ErschlieBung nach dem Bau der Ortsumgehung aus? Ei-
gentlich sollte die Dorfstrafl3e dann zurtickgebaut werden.

Antwort der Verwaltung: Dies misse man sich dann nochmal im Detail anschauen; u. a. miisse
man prifen, wie gewisse Anbindungen erfolgen kénnen. Die Flache GE 4 wird hinsichtlich
ihrer Erschlieung Uberpruft.

Fragesteller: Herr Dr. Lechner (OR Hehlentor)

Anregung/Hinweis: Es ware sinnvoll gewesen, wenn man gewisse Entwicklungen in Zahlen
dargestellt hatte (z. B. wie viele Flachen werden durch neue Gewerbe- und Wohnraumflachen
versiegelt).

Antwort der Verwaltung: Wenn man ein Oberzentrum bleiben wolle, miisse man neue Ge-
werbe- und Wohnflachen ausweisen. Die Flachen ergeben sich u. a. aus dem Wohnraumver-
sorgungskonzept und einer Gewerbeflachenprognose, welche in der derzeit in Erarbeitung
befindlichen Begriindung dargestellt werden.

Fragestellerin: Frau Abenhausen (OR Klein Hehlen)

Frage: Woher stammt die Prognose fur mehr Wohnraum, wenn doch ein Bevolkerungsrick-
gang zu erwarten sei?

Antwort des Planungsbiros: Es liege das Wohnraumversorgungskonzept vor, nach dem die
Flachenbedarfe ausgerichtet werden. Bisher seien nicht die notwendigen Flachen ausgewie-
sen worden, die erforderlich gewesen wéren. Zudem werde eine andere Bevolkerungsentwick-
lung zugrunde gelegt als bisher angenommen wurde.

Frage: Wann ist mit dem Beiplan 2 zu rechnen?

Antwort der Verwaltung: Der Beiplan 2 werde derzeit erarbeitet und werde zum Entwurf vor-
liegen.

Fragestellerin: Frau Kohnert (OR Wietzenbruch)

Hinweis: Der Ortsrat werde dieses Thema nochmal beraten und dann Fragen an die Verwal-
tung richten.
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Beantwortung von Fragen der Ortsrdte (siehe Prasentation ab Seite 32 ff.):

Frage 1:
L,Der Westmarkt wird als Nahversorgungszentrum bezeichnet -das EKZ Zugbrickenstral3e mit

2 Backern, Fleischer, Obsthandel, Apotheke und Schreibwaren sowie Post und Dénerimbiss
allerdings nicht? Das ist nicht verstandlich. Der Erhalt des Westmarktes ist gleichermalfien
wichtig wie die Zugbriickenstralle.”

Antwort: Die Kategorisierung der jeweiligen Gebiete entstammt den Inhalten des kommunalen
Einzelhandelskonzeptes. Fur die Einstufung sind jeweils Kriterien zugrunde zu legen, die je-
doch keine Bewertung der Wichtigkeit bestimmter Gebiete beinhaltet.

Frage 2:
»In den Darstellungen zur geplanten Fortschreibung habe ich den markierten bewaldeten Be-

reich in der Planzeichnung nicht als solchen wiedergefunden. Sudliche Kampstral3e zwischen
Einmindung Eggersstral3e und Triblinenbusch. Ich wiirde insoweit um Erganzung bitten, falls
dem nichts entgegen steht.”

Antwort: Grundsatzlich sollen gréRere Grinstrukturen Eingang in die Darstellungen des FN-
Planes haben. Mit dieser Fortschreibung des FN-Planes soll aber auch eine Entfeinerung der
Planzeichnung umgesetzt werden. Die Darstellung dieser konkreten Waldflache wirde diesem
Ansatz entgegenstehen.

Frage 3:
~Warum ist die Darstellung der beiden Strallen ,Alt Grol8 Hehlen* und Biirgermeister Heine

Stralle”im FNP ge&ndert worden? Hat dies Auswirkungen fiir die Anlieger und wenn ja, welche
wéren dies?”

Antwort: Innerhalb eines Gemeindegebietes werden auf der Ebene des FN-Planes die in-
nerortlichen Hauptverkehrsziige dargestellt. Die beiden Straf3en Ubernehmen wichtige Er-
schlieBungsfunktionen fir das Quartier, den Hauptverkehrsziigen sind sie jedoch nicht zuzu-
ordnen.

Frage 4:
»In der Fortschreibung zum Fldchennutzungsplan sind in Altenhagen zwischen dem Trink-

horstweg und der StralRe Am Silberweg Wohnbauflachen eingezeichnet. Meines Achtens wa-
ren dort bis zur Bahn teilweise Miillkippen.“

Antwort: Der Deponiestandort ist bekannt. Ggf. kommen nur Teilflachen fir eine entspre-
chende Nutzung in Frage.

Frage 5:
»In Grol3 Hehlen, beispielsweise im llexweg sowie im Wildweg 2, gibt es seit jeweils ca. 60

Jahren Gewerbebetriebe. An der B 3 befindet sich in Grol3 Hehlen am Ortsausgang gen Wolt-
hausen eine Tankstelle. Miissten solche Fldchen im Fldchennutzungsplan nicht als ,gemischte
Baufldchen® ausgewiesen sein und bleiben?*

Antwort: Nach der Baunutzungsverordnung ist in Wohngebieten nicht stdrendes Gewerbe wei-
terhin moglich. Im Ubrigen wurde die Flachendarstellung an dieser Stelle des FN-Planes nicht
verandert. Die entsprechende Flache wird also bereits als Wohnbauflache dargestellt.
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Frage 6:
»,Im Bereich der Strbherstralle stehen diverse Wohnhauser / Bungalows; derzeit ist dieser Be-

reich als Mischgebiet ausgewiesen. Jetzt soll im F-Plan ein Industriegebiet ausgewiesen wer-
den. Stimmt das?!? Der rot markierte Bereich misse jedoch Mischgebiet bleiben, damit die
Wohnbebauung nicht geféahrdet wird und dort das Wohnen weiter méglich ist!”

Antwort: Bereits heute wird der Bereich als gewerbliche Bauflache dargestellt (kein Industrie-
gebiet). Die Verwaltung nimmt die Anfrage aber als Anregung auf und prift die Darstellung
des Bereiches als Mischbauflache.

Abschlieend fragt Herr Gevers nach, ob die Ortsrate weiteren Beratungsbedarf haben. Dies
wird von allen Ortsraten verneint. Weitere Anregungen, Fragen oder Empfehlungen werden
aus den Ortsraten nicht vorgebracht.

Ortsratsmitglied Ohl weist darauf hin, dass er sich heute nicht umfassend informiert fihle; er
stellt deshalb den Antrag, dass die Ortsrate heute keine Beschlussempfehlung zur Verwal-
tungsvorlage abgeben, sondern die Unterlagen der Verwaltung sowie die heutige Prasentation
lediglich zur Kenntnis nehmen. Der Sitzungsleiter stellt diesen Antrag zur Abstimmung, dieser
wird mehrheitlich beflrwortet.

Stadtbauratin Kuhls fihrt aus, dass das Verfahren zur Fortschreibung des Flachennutzungs-
planes der Stadt Celle weitergehen werde. Die Ortsréte hatten heute Gelegenheit, Fragen
dazu stellen und Stellungnahmen abzugeben. Damit ist die formelle Anhérung der Ortsréte
gemal § 94 NKomVG erfolgt. Eine weitere Anhorung im Laufe des Verfahrens sei nicht vor-
gesehen, aber wie heute bereits mehrfach ausgefiihrt, kbnnen die Ortsrate weiterhin Fragen
und Anregungen einbringen.

TOP 4 Mitteilungen der Verwaltung,
u. a. Vorstellung der Starkregenhinweiskarte der Stadt Celle

Die Verwaltung tragt anhand einer Powerpointprasentation (siehe Anlage) ausfihrlich zur o. g.
Thematik vor. Fragen von den Ortsraten werden beantwortet. Ortsratsmitglied Sommer spricht
der Verwaltung seinen Dank fur die umfangreichen Planungen i. S. Hochwasserschutz usw.
aus.

Nach dem offentlichen Teil der Sitzung findet eine Blrgerfragestunde statt.

(Heiko 6evers) (Elena Kuhls) . (Michael Frede)
Ortsbirgermeister Stadtbauratin Protokollfihrung
und Sitzungsleiter
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RESIDENZSTADT

FORTSCHREIBUNG FLACHENNUTZUNGSPLAN STADT CELLE [ CELLE

Informationsveranstaltung

und Anhorung der Ortsrate
gemaR § 94 Abs. 2 Satz 1 NKomVG

26.05.2025
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Verfahrensablauf

Flachennutzungsplan und seine Bedeutung fiir Celle
Inhalte der Planzeichnung

Neuausweisungen und Konversionsstandorte
Weitere Anpassungen: Wald und Wasser

Beiplane

Beantwortung von Fragen der Ortsrate /
Diskussionsrunde



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Der Flachennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan ist wesentlicher Bestandteil fiir eine zielgerichtete
Stadtentwicklungspolitik.

Mit der angestolRenen Fortschreibung erfolgt eine umfangreiche Anpassung und Neuausrichtung der
Siedlungsentwicklungsziele unter Beteiligung der Offentlichkeit, Politik und Verwaltung.

~ Die Moglichkeiten und Grenzen dieses Planwerkes méchten wiraufzeigens =
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Wie lduft ein Bauleitplanverfahren ab?

Einleitungsbeschluss

|

Abstimmung der Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Erarbeitung Vorentwurf FNP

]

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
und frihzeitige Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange

Einarbeiten und Abwagen der Eingaben,
Erstellung FNP-Entwurf mit Begriindung

|

Entwurfs- und Veroéffentlichungsbeschluss

|

Veréffentlichung
und Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange

Einarbeiten und Abwagen der Anregungen

1 ]

Plan zur Beschlussfassung

Feststellungsbeschluss

Informelle Beteiligung der Offentlichkeit
Stadt-Dialog: 18.01.2022 und 01.02.2022

ERNCENVIQIRZO241SHVIIeN uliZo24

Anhorung der Ortsrate: 26.05.2025

vorausstl. Ende 2025 / Anfang 2026
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1. Der Flachennutzungsplan
und seine Bedeutung flir Celle

>>  * Wasist ein Flachennutzungsplan und was sagt er aus?
* Warum bendétigen wir eine Fortschreibung des Flachennutzungsplans?

* Welches Ziel verfolgen wir mit der Fortschreibung des Flachennutzungsplans?



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Was ist ein Flachennutzungsplan?

Beinhaltet eine flachendeckende schematische Darstellung
der Bodennutzung der Stadt Celle fir die nachsten 15 Jahre

Stellt neben bereits vorhandenen, vor allem
zuklinftig beabsichtigte Bodennutzungen dar
>> Wohnbauflachen

>> Mischbauflachen

>> Gewerbeflachen

>> Sonderbauflachen

>> Grinflachen

>> Verkehr

Vorbereitende Bauleitplanung: Schnittstelle zwischen Landes-
und Regionalplanung und verbindlicher Bauleitplanung einer
Gemeinde

Grundlage fir die verbindliche Bauleitplanung, d. h.
Aufstellung von Bebauungspldanen

Planzeichnung Entwurf




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle 6

Warum ist ein Flachennutzungsplan wichtig?

* Entwicklung von Wohngebieten, Gewerbe, Parks und anderen Flachen
innerhalb des gesamten Stadtgebietes organisieren

* Wirkungszusammenhange: aufeinander abgestimmte integrierte Planung ermdglichen

* Entwicklung vorzeichnen, die die Bedlirfnisse der Menschen, die Belange der Umwelt und
weiterfihrende Aspekte bertlicksichtigt

AM

ACKERS
Blumlage Altstadt MORES E

STADTEBAU



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Warum benotigen wir eine

Fortschreibung des Flachennutzungsplans?

Der Flachennutzungsplan der Stadt Celle wurde vor
mehr als 40 Jahren (1979) wirksam.

Bislang wurden 85 Anderungen rechtswirksam und
diverse Berichtigungen vorgenommen.

Vv
Vv

Das zeigt:

Der rechtswirksame FNP ist nur noch bedingt geeignet
eine geordnete Entwicklung fir das gesamte Stadtgebiet
vorzuzeichnen.

Keine Planungssicherheit fir die nachsten 10 bis 15 Jahre
Nur mit einer Fortschreibung ist es moglich Entwicklungen

wieder aktiv zu steuern und die Stellung als Oberzentrum
weiterflihrend zu sichern.
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Ubersicht wirksame FNP-Anderungen, Ausschnitt



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Warum benotigen wir eine Fortschreibung des Flachennutzungsplans?

' Leben und Wohnen
Bevolkerungsstabilisierung im Oberzentrum
e ~ fehlende Entwicklungspotentiale fiir Wohnen
—;Z-:_T?-{-"—" ‘*-;_-‘_. strategische Neuausrichtung der Siedlungsentwicklung
w= | Natur und Landschaft
-7 verandertes Freizeitverhalten der Bevolkerung

gestiegene O0kologische Anspriiche
Anpassung an neue klimatische Rahmenbedingungen

' Arbeiten und Gewerbe
/ bestehende Gewerbereserven nahezu ausgeschdpft
strategische Neuausrichtung der Siedlungsentwicklung

Verkehr und Mobilitat

verandertes Mobilitatsverhalten der Bevolkerung
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Welches Ziel verfolgen wir mit der

Fortschreibung des Flachennutzungsplans? .

Anpassung an neue strategische Entwicklungs-
ziele fiir die Bereiche Wohnen, Gewerbe,
Verkehr sowie Klima und Landschaft fiir die
nachsten 15 Jahre

>>

FNP wird auf Kernaussagen, Zielsetzungen und
raumliche Schwerpunkte ausgerichtet

Kontinuierliche Abstimmung mit den Akteuren
aus Politik, Verwaltung und Tragern 6ffentlicher
Belange sowie Beteiligung der Blrgerinnen und
Burger

Digitalisierung nach aktuellem Datenstandard
und fur verlustfreien Datenaustausch
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Was ist nicht Bestandteil des Flachennutzungsplanes?

Der Flachennutzungsplan ist ein libergeordneter politischer Strategieplan.

Er regelt das Grof3e und Ganze, setzt die unterschiedlichen Fachplanungen raumlich
und funktional ins Verhaltnis. So entsteht ein (ibergeordnetes Gesamtkonzept fiir das
Stadtgebiet Celles.

Auf dieser ubergeordneten Ebene finden Themen wie:
Bebauungsdichte,

Warme- und Energieerzeugung,

Entsiegelungen,

Baumpflanzungen,

Umgestaltung einzelner Flachen,

Einflussnahme auf die Bevolkerungsstruktur

... hoch keinen Eingang in die Planung.
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2. Inhalte der Planzeichnung

S>> Ubersicht der Darstellungskategorien
* Ubersicht der wesentlichen Planinhalte

* Auszlige aus der Plandarstellung



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle 12

Ubersicht der Darstellungskategorien

PLANZEICHNUNG

DARSTELLUNGEN KENNZEICHNUNGEN
P geben die stadte- » weisen auf
baulichen Entwick- mogliche oder
lungsziele und bereits bestehende
Planungsvorstellungen Beschrankungen
der Stadt Celle wieder. einer Bauflache hin

P sind bei Nutzung
oder Bebauung zu

beachten

» § 5 Abs. 2 BauGB » §5 Abs. 3 BauGB

Wohnbauflachen Altablagerungen

Gewerbliche Bauflachen Bergbauflachen

Sonderbauflachen Vorranggebiete AM
Rohstoffgewinnung ACKERS

MORESE
STADTEBAU



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Ubersicht der Darstellungskategorien

PLANZEICHNUNG

DARSTELLUNGEN

» geben die stadte-
baulichen Entwick-
lungsziele und
Planungsvorstellungen
der Stadt Celle wieder.

» §5 Abs. 2 BauGB

KENNZEICHNUNGEN

» weisen auf
mogliche oder
bereits bestehende
Beschrankungen
einer Bauflache hin

» sind bei Nutzung

oder Bebauung zu
beachten sind

» §5 Abs. 3 BauGB

BEIPLANE

NACHRICHTLICHE
UBERNAHMEN

» sind Hinweise auf
Planungen oder
sonstige Nutzungs-
regelungen von
anderen Planungs-
tragern

P unterliegen
anderen gesetzlichen

Vorschriften

» §5 Abs. 4 BauGB

Naturschutzgebiete

Flachen f. Bahnanlagen

Wasserflachen

VERMERKE

» sind Hinweise auf
Planungen oder
sonstige Nutzungs-
regelungen von
anderen Planungs-
tragern

» sind aber erst in
Aussicht genommen

» §5 Abs. 4a BauGB

In Aussicht genommene

Naturschutzgebiete

Erwartungsflache
Bodenbelastung

13
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Ubersicht der wesentlichen Planinhalte

Art der baulichen Nutzung
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Gemeinbedarf
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Uberdrtlicher Verkehr und Ortliche Hauptverkehrsziige
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Grunflachen, Sport- und Spielanlagen
§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Wasserflachen und Flachen fir die Wasserwirtschaft
§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Landwirtschaft und Wald
§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB

Planzeichnung Entwurf




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Auszuge aus der Plandarstellung

Art der baulichen Nutzung
§ 5 Abs. 2, Nr. 1 BauGB

Wohnbaufldchen

Gemischte Bauflachen
() Gewerbliche Bauflachen

Sonderbauflachen

Uberortlicher Verkehr und értliche Hauptverkehrsziige
" StraRenverkehrsflachen

Bahnanlagen

@ Landeplatz
&5  Segelfluggeliande
@ Hubschrauberlandeplatz




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Auszuge aus der Plandarstellung

| OR ool

O
®

Gemeinbedarf

Flachen fir den Gemeinbedarf
Offentliche Verwaltung

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

Feuerwehr

Gesundheitlichen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

Hallenbad

Hauptzentrum Altstadt
Stadtteilzentrum

Nahversorgungszentrum

16



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Auszuge aus der Plandarstellung

Griinflachen, Sport- und Spielanlagen
I Griinflachen

oo QOrtsrandeingrinung

=.*| Parkanlage | Sportplatz
Dauerkleingarten _F | Festplatz

2| Badeplatz, Freibad **| Friedhof
I'v Golfplatz

Landwirtschaft und Wald
Flachen fur die Landwirtschaft
B Waldflichen

Wasserflachen
| Wasserflichen

17
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3. Neuausweisungen
und Konversionsstandorte

>> * Ausloten der Innenentwicklungspotenziale Wohnen und Gewerbe

* Aufzeigen der Entwicklungspotenziale Wohnen und Gewerbe



7
7

Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Ausloten der Innenentwicklungspotenziale Wohnen

Freie ausgewiesene Wohnbauflachen
Freie ausgewiesene gemischte Bauflachen
Nachverdichtungspotenziale
Konversionsstandorte

1. Allerinsel

2.Hohe Wende (6stlicher Teil)

3. Postgelande sudl. der 77er-StralSe
4. Gelande ehem. Stadtwerke

5. Friedrich-Loffler-Institut

6. Botan-Gelande

7.Huber-Areal

\'
\"4

Innenentwicklungspotenziale Wohnen Flache gesamt

ca. 20 ha
ca. 6 ha*
ca. b6 ha

ca. 21 ha*

*Anteil Wohnen

ca. 53 ha
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Entwicklungspotenziale Wohnen

W.1 Altenhager Kirchweg / Fasanenweg 8,3 ha

W.2 Am Silberberg 7,5 ha
W.3 Alvernsche StralSe 3,7 ha
W.4 Schlesierweg 15,4 ha
M.1 Berkefeldweg / Fasanenweg 4,5 ha*
Gesamtsumme 39,4 ha

*Anteil Wohnen

Wietzenbruch-

Klein
Hehlen

Neustadt/
Heese
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Fazit Wohnen

Kleinteilige Entwicklungsreserven im Stadtgebiet verteilt vorhanden

Konversions- und Nachnutzungspotential in
zentraler und landschaftlich reizvoller Lage vorhanden

Innenentwicklung wird aktiv betrieben, dies allein ist aber
nicht ausreichend, um das Oberzentrum adaquat zu starken
und als exponierter Wohnstandort innerhalb des Landkreises
weiterzuentwickeln

\'A
\"4

Es fehlen Entwicklungsflachen, um den prognostizierten
Wohnraumbedarf zu decken

Hierfir missen im Rahmen der Fortschreibung des
Flachennutzungsplanes Neuausweisungen von Wohn- und
Mischbauflachen vorgenommen werden.
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle 22

.........................
...........................

NGOk T R Garl3en

% Freie ausgewiesene gewerbliche Bauflichen ca. 16 ha vl R ’Hehlen oA @ B
% Freie ausgewiesene gemischte Bauflachen ca. 6 ha* ; v _____ Vorwerk: Bostel
. . . ‘.:. . -,\“ v i
E freie ausgewiesene Gewerbegebiete ca. 30 ha o a1 ,{,
. IR Hehlentor *
- Konversionsstandorte ca. 16 ha Klein + ,Or % Altenhagen - «.-
enien . * e

1.Hohe Wende (westlicher Teil) &

2.ehem. stadtischer Bauhof Blumlagey

3.Bachl- / Berg-Geldnde Altstadt

NeUStadt/ Neuen-

st ta e PRGEESE a2 hiusen Lo
*Anteil Gewerbe nof < s A 4 v %’

4. Halliburton Fuhrpark

Wietzenbruch

I

v '::1553' 2R
V ::::" 4 ] =

Innenentwicklungspotenziale Gewerbe Flache gesamt ca. 68 ha
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle 23

Entwicklungspotenziale Gewerbe

GarlRen
G.1 Zur Hasselklink / Selhorst 2,7 ha e
) Vorwerk‘ -
G.2  Heidmannskamp 8,0 ha A < g [[Bostel
G.3  Hehlenkamp 3,4 ha ""}:};f;f:ﬁiftft}i? Boye . G. 1& G3 %
G.4 Lineburger Heerstrale 3,9 ha .‘-.Kle-ri]r; Sy ‘% G 4A|tenhagen
H
G.5 Brandweg | 5,4 ha L, Iend A
G.6 Brandweg Il 9,8 ha B > Lachtehal;;é'ﬁr:-::-:
Altstadt ‘
G.7 Tannhorstweg 8,3 ha
Neustadt/

G.8 Nordlich Meierkampsweg 4,8 ha - ggse 3
G.9  Nordlich Baumschulenweg 4,7 ha ! <N G932 2 | Osterloh -

Wietzenbruch . e, e
G.10 Nordlich Hohe Wende 21,9 ha
Gesamtsumme 72,9 ha e i | Altencelle
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Fazit Gewerbe

. oty G‘roB . Garl3en
Konversions- und Nachnutzungspotential in bestehenden _ e Hehlen o
Gewerbegebieten und verkehrsglinstiger Lage vorhanden y
i Vorwerk Bocts!
Entwicklungsreserven vorhanden, um die ansdssigen Gewerbe- : o, A - w
. . . . . . “.* Boye - s
betriebe zu halten und die Weiterentwicklung vor Ort zu sichern : ! a - ’ ’
RS Hehlentor ™,
Innenentwicklung allein ist nicht ausreichend, um den Wirtschafts- e R E'Em » Altenhagen
e .. . . s - e en A
standort Celle zu starken und adaquat weiterzuentwickeln >
. . . . : e Lachtehausen
Neuansiedlungen in bestehenden Gewerbegebieten ggf. schwierig Blumlage/ g
s, i Altstadt
Neustadt/ Neuen- ]
: oowcHeese  .m hiusen |
/ "
Vv Aas .
\V/ = Wietzenbruch " e Altencelle
= | 5 Vs Osterloh
9 @ @ . A y F sterio
Es fehlen Entwicklungsflachen fir eine handlungsfahige \C’\éﬁseter , e 5
Stadtentwicklungsplanung, um den Gewerbeflachenbedarf N
tatsachlich umsetzen zu kénnen. ey
Hierfur missen im Rahmen der Fortschreibung des o
Flachennutzungsplanes Neuausweisungen von gewerblichen [\ \Y
Bauflachen vorgenommen werden. ACKERS
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4. Weitere Anpassungen:
Wald und Wasser

S>> Waldflachen

e Wasserflachen



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Weitere Anpassungen: Wald

* |In Abstimmung mit dem Forstamt Fuhrberg

Jagerei vorher

nachher

Waldflachen

B Waldfischen

- Gewasserflachen




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Weitere Anpassungen: Wasser

In Abstimmung mit dem NLWKN

Gewasser |. Ordnung *
Gewasser Il. Ordnung '
Gewasser |Il. Ordnung *
stehende Gewésser '

Altstadt / Blumlage vorher

nachher

' & 27
4 .
Grof§ Hehlen
Vorwerk
“ Bostel

Kiein

Henlen

= Altenhagen WM

N

Gewadssernetz, Ausschnitt



5. Beiplane

>>

« Ubersicht der Beipldne: Welche Beipline werden erstellt?

* Beispielhafte Darstellung von zwei Beiplanen

Beiplan 3:
Beiplan 7a:

Naturschutz
Boden



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Beipldne: Ubersicht

Folgende Beiplane werden erstellt:

Beiplan 1a
Beiplan 1b

Beiplan2 -
Beiplan3 -
Beiplan4 -
Beiplan5 -
Beiplan6 -

Beiplan 7a
Beiplan 7b

Beiplan 8

*in Bearbeitung

Entwicklungsflachen
Anderungsflichen

Kompensation *
Naturschutz
Verbandsgriinflachen
Gewasser
Hochwasserschutz

Boden
Bodenschatzung

Storfallbetriebe gemaR
SEVESO-II-Richtlinie (Biogasanlagen)

Beiplan 3 - Naturschutz

Beiplan 7a - Boden

29
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle r - -

oS

Beiplan 3: Naturschutz o B

Nachrichtliche Ubernahmen |
Festgesetztes Naturschutzgebiet gem. § 24 NNatG &

Festgesetztes Landschaftsschutzgebiet gem. § 26 NNatG ' \. , | e
Besonders geschiitztes Biotop gem. § 28a u. § 28b NNatG - —— O &
Flora-Fauna-Habitat \

Geschiitzte Landschaftsbestandteile gem. § 28 NNatG <|LL O S

Vermerke o i ] ' Gl s
In Aussicht genommenes Naturschutzgebiet T e 5

In Aussicht genommene Landschaftsschutzgebiete e AR gt o

In Aussicht genommener geschiitzter Landschaftsbestandteil

Suchraum fur zuklinftige MaRnahmen zum Schutz, = »= - LN g

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft* / N & g

*in Bearbeitung | X
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Beiplan 7a: Boden

Rohstoffgewinnung
(1. und 2. Ordnung)

E=] Vorranggebiete
/77| Vorsorgegebiete

Bergbau
— Beeinflussungsbereich

Abgrabungen

Gefahrenhinweiskarte
[ | Setzungs- und hebungs-
empfindl. Baugrund

— —— Salzstockhochanlage

31

Bodenkunde
MM Erwartungsflachen
Bodenbelastungen

Schutzwiirdige Béden
B Hohe natiirliche Bodenfruchtbarkeit

I Kulturgeschichtliche Bedeutung
Naturgeschichtliche Bedeutung

Seltene Boden

Altlasten
I Altablagerungen
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6. Beantwortung von Fragen
der Ortsrdte / Diskussionsrunde

>> * Nahversorgung
* Waldflachen
* Verkehrsflachen
* Hinweise

* Gebietskategorien



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Thema 1: Nahversorgung

Frage 1

,Der Westmarkt wird als Nahversorgungszentrum bezeichnet - das EKZ Zugbriickenstrafse mit 2 Bdckern, Fleischer,
Obsthandel, Apotheke und Schreibwaren sowie Post und Dénerimbiss allerdings nicht? Das ist nicht verstdndlich.
Der Erhalt des Westmarktes ist gleichermafSen wichtig wie die ZugbriickenstrafSe.”

33
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Thema 2: Waldflachen

Frage 2

,In den Darstellungen zur geplanten Fortschreibung habe ich
den markierten bewaldeten Bereich in der Planzeichnung nicht
als solchen wiedergefunden.

Siidliche KampstrafSe zwischen Einmiindung EggersstrafSe und
Triblinenbusch.

Ich wiirde insoweit um Ergdénzung bitten, falls dem nichts
entgegen steht.”

34




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle 35

Thema 3: Verkehrsflachen

Frage 3
,Warum ist die Darstellung der beiden StrafSen ,,Alt Grof$ Hehlen” und Biirgermeister Heine Strafse”
im FNP gedindert worden? Hat dies Auswirkungen fiir die Anlieger und wenn ja, welche wdéren dies?”




Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Thema 4: Hinweise

Frage 4

,In der Fortschreibung zum Fldchennutzungsplan sind in Altenhagen zwischen dem Trinkhorstweg und
der Strafse Am Silberweg Wohnbaufléichen eingezeichnet. Meines Achtens waren dort bis zur Bahn
teilweise Miillkippen.”

36
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Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Thema 5: Gebietskategorien

Frage 5

»In Grofs Hehlen, beispielsweise im llexweg sowie im Wildweg 2, gibt es seit jeweils ca. 60 Jahren
Gewerbebetriebe. An der B 3 befindet sich in Grofs Hehlen am Ortsausgang gen Wolthausen eine
Tankstelle. Miissten solche Fléichen im Fldchennutzungsplan nicht als ,,gemischte Baufldchen”
ausgewiesen sein und bleiben?”

37



Fortschreibung Flachennutzungsplan Stadt Celle

Thema 5: Gebietskategorien

Frage 6

»Im Bereich der StréherstrafSe stehen diverse Wohnhduser /
Bungalows; derzeit ist dieser Bereich als Mischgebiet
ausgewiesen. Jetzt soll im F-Plan ein Industriegebiet
ausgewiesen werden. Stimmt das?!?

Der rot markierte Bereich miisse jedoch Mischgebiet
bleiben, damit die Wohnbebauung nicht gefdhrdet wird und
dort das Wohnen weiter méglich ist!”
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Ackers Morese Stadtebau
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers
Dipl.-Ing. Sandra Morese
Bocklerstralle 234

38102 Braunschweig

Fon 0531-7999771
Fax 0531-7999772
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RESIDENZSTADT CELLE

Starkregenhinweiskarte

Grundlagen & Vorsorge

Celle, 26.05.2025

David Rischbieter — Stadt Celle
Timo Weichsler — Stadtentwasserung Celle
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Seite 2 | Starkregenhinweiskarte | 26.05.2025 LE

Inhalt

« Was ist Starkregen

« Veranlassung

« Aufgabenverteilung Vorsorge // Zielbeschreibung Vorsorge
* Von Modellberechnungen zur Starkregenkarte

« Darstellung Kartenmaterial - Praxisbeispiel

« Handlungsoptionen Objektschutz

« Weitere Informationen zum Thema
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Was ist Starkregen

- Starkregen:
- innerhalb kurzer Zeit
- starker Niederschlag/ hohe Intensitat
- lokal begrenzt/punktuell

« Zunahme von Starkregen
als Folge des Klimawandels

« Starkregen meist nicht/schlecht vorhersagbar
(anders als Hochwasser)

- Folge: Uberflutungen / Objektgefahrdung
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Seite 4 | Starkregenhinweiskarte | 26.05.2025

Einordnung Starkregen

REGELENTWASSERUNG UBERFLUTUNGSVORSORGE KATASTROPHENVORSORGE

afh A0

Starkregen-

Starkregen- AUSSERGEWOHNLICHER EXTREMER
Kategorie REGEN STARKREGEN INTENSIVER STARKREGEN STARKREGEN STARKREGEN

Wiederkehr-
s B DEEIEEEREREEER N |

Bildquelle: https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/themen/starkregen

GemaR DWA-M 119 (Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge)

sind ein 30- und ein 50-jahriges Starkregenereignis fiir die Uberflutungssimulation vorgesehen.
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Veranlassung

Starkregenhinweiskarte

 ldentifikation von potenziell Uberflutungsgefahrdeten Bereichen //
Gefahrdungspotential ftr ein Grundsttick oder Objekt definieren

» Instrument flr Stadt Celle — als Teil der Vorsorge

« Instrument der Offentlichkeit zuganglich machen — als Teil der Vorsorge
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Ziel und Umsetzung

Ziel:
Reduktion der Uberflutungsgefahrdung/Schaden durch Starkregen

—> Vorsorge besser als Nachsorge

Aufgabe:

- Uberflutungsvorsorge ist kommunale Gemeinschaftsaufgabe // Eigentumsverpflichtung

! !

Umsetzung Stadt Celle/SEC: Umsetzung Blrgerinnen und Blrger:
» Bertcksichtigung von Starkregen in Planungsprozessen » Eigener Schutz von Grundstiicken
(StralRenplanung, Objektplanung, stadtebaulichen Konzepten) und Gebauden
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Modellberechnung -> Starkregenkarte

STADT CELLE

Landkreis Celle
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Berechnungsnetz

(Diskretisierte Dreieckselemente)

Datengrundlage
(Gebéaude, Stral3en,
Rauhigkeitsklassen)
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Detailliertes Berechnungsnetz
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in das Berechnungsnetz)
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Oberflachenabflussberechnu

Oberflachenabflussmodell : ' & ¢ : skarte
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Realereignis vom 09.07.2021
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Modellhinweise

« Bodenzone wassergesattigt — keine Versickerung mehr maoglich
» Oberflachenabflussberechnungen ohne Verbindung (Kanalnetz)
» kein Zufluss Oberflachengewasser

* Modellierung basiert auf einer bestimmten Datengrundlage hinsichtlich
Aktualitat und Genauigkeit

» Erster Schritt flr Starkregenvorsorge und Risikomanagement

1

LE
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www.stadtentwasserung-celle.de/Starkregenvorsorge/Starkregenhinweiskarte



http://www.stadtentwässerung-celle.de/Starkregenvorsorge/Starkregenhinweiskarte
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Handlungsoptionen

Hier kann Wasser eindringen:

Oberflaichenwasser

Fenster,

Eingangstiiren,

Terrassentiiren

Kellereingange,
Keller-/Lichtschéachte,
Tiefgaragen

Rickstauwasser
aus der Kanalisation

Steigendes
Grundwasser

Bodenplatten und

Kellerwdande

Undichte

Hausanschliisse ™
(z.B. Strom- oder '

Telefonleitungen)

So schiitzen Sie sich davor:

ebenerdige Gebaudedffnungen vermei-
den, Stufen, Bodenschwellen, Aufkan-
tungen oder Anrampungen vorsehen
druckwasserdichte Fenster und Tiiren
einsetzen

Schutztore und Schutzwande einplanen
(automatische Systeme sollte man be-
vorzugen, da haufig kaum Vorwarnzeit)

Lichtschachtoberkanten erhéhen

Ruckstausicherung einbauen
(Hebeanlage, Rickstauverschluss)

Abdichtung der KellerauRenwande

und Kellerboden

Neubau: WeilRe Wanne | Schwarze Wanne,
Bestand: Kellersanierung

Durchfiihrungen abdichten
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Maldnahmen auf Grundstucksebene

Entsiegelung!

o o (| fates

Speicherschicht

Quelle: www.muenster.de/stadt/tiefbauamt 3 Sickerrohrleitung
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Rolle der Stadt / Stadtentwasserung in Bezug auf die Burgerinnen
und Burger

Informationsunterlagen liefern
* Internetprasenz
» Hilfreiche Links- und Hinweise

* Flyer

Ansprechpartner zu:
« Allgemeinen Fragen Starkregengefahrenkarte (Planauskinfte)

« Ubergeordnete Planungshilfe
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Vielen Dank
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CDU

Antrag der CDU im Ortsrat Boye

Stadt Celle

z.Hd. Frau Simone Brinhl
Postfach

29201 Celle

Celle, den 29.09.2025
Offentliche Sitzung des Ortsrates Boye am 08.10.2025

Bezeichnung des TOP:

Geschwindigkeitsbegrenzung Einmindung Steinbecksweg

Beschlussvorschlaqg:

Die Verwaltung wird gebeten, die Niederséchsische Landesbehdrde fur StralRenbau
und Verkehr, Geschaftsbereich Verden aufzufordern, die Hochstgeschwindigkeit auf
der L 180 im Einmundungsbereich Steinbecksweg auf 50 km/h zu begrenzen.

Sachverhalt:

Am 19. August 2025 wurde die Kindertageseinrichtung (KTE) ,,Obstkiste“ am
Steinbecksweg 4 in Boye eroffnet. Die KTE bietet bis zu 80 Platze in vier
Betreuungsgruppen. Z.Z. sind 15 Personen in der KTE beschattigt.

Mit dem Bau der KTE wurden ca. 60 Parkplatze fur deren Mitarbeiter/innen, Mitglieder der
Kleingartenanlage Hollenkamp und fir drei Sportvereine geschaffen. Insbesondere zu den
Hol- und Bring-Zeiten der KTE aber auch im Laufe des Tages ist mit einem erheblich
hoheren Verkehrsaufkommen als bisher beim Abbiegen auf die L 180 zu rechnen.

Von der Mindung des Wilhelm-Heinichen Ringes bis zum durch Lichtzeichen gesicherten
Abzweig ,Am Kieferngrund“ (ca. 600 m) wird die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt.
Danach sind 70 km/h bis zum Ortseingang Boye erlaubt. Das bedeutet auch an der
Einmindung Steinbecksweg (660 m nach ,Am Kieferngrund®) sind 70 km/h erlaubt. Zur
Vermeidung von Unfallen ist hier eine Reduzierung der Geschwindigkeit dringend
erforderlich.

Vs

(Ortsbirgermeister)



CDU

Antrag der CDU im Ortsrat Boye

Stadt Celle

z.Hd. Frau Simone Brinhl
Postfach

29201 Celle

Celle, den 29.09.2025
Offentliche Sitzung des Ortsrates Boye am 08.10.2025

Bezeichnung des TOP:

Lades&ulen in Boye

Beschlussvorschlaqg:

Die Verwaltung wird gebeten, geeignete Platze fur Ladesaulen in Boye auszuweisen.

Sachverhalt:

Die Akzeptanz fur die Beschaffung von e-Autos hangt wesentlich von einer wohnortnahen
Lademdglichkeit ab. Es ist daher winschenswert in zentraler Lage in Boye Ladesaulen
aufzustellen.

Vs

(Ortsblirgermeister)
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